
 

Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0364/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 09.03.2017 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 21.06.2017 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2016 
 
Sachverhalt: 
Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen (bis 31.12.2016) belaufen sich auf 
1.560,76  €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (1.000 €) und Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen ge-
währleistet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung über die gering-
fügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2016 wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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___________________ 

     Ehmke 

 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum 31.12.2016 
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon bereits 
berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

13000.640000 Versicherung der 
Feuerwehrleute

1.500,00 1.573,11 73,11 11,81 61,30 Höherer Beitrag und Umlage aufgrund 
verändeter Umlagegrundlagen ( 
Einwohnerzahl Stand 31.12.14, gestiegener 
Beitrags- und Umlagesatz sowie neue 
Umlage für den Fond "nicht-unfallbedingte 
Gesundheitsschäden" im Feuerwehrdienst)

29000.672000 Kostenerstattung für die 
Beförderung an 
weiterführenden Schulen

1.500,00 1.984,24 484,24 0,00 484,24 Schülerbeförderung zur Raboisenschule  

46400.700000 Zuschüsse an Vereine 400,00 722,17 322,17 322,17 0,00 Zuschuss an die Familienbildungsstätte Wedel

70000.680000 Abschreibung 
Abwasserbeseitigungsanlage

19.100,00 19.187,00 87,00 0,00 87,00

77100.550000 Fahrzeughaltung 0,00 341,22 341,22 0,00 341,22 3-polige Steckdose am neuen Traktor 
angebaut und angeschlossen

77100.550310 Kraftfahrzeugversicherung 0,00 397,35 397,35 0,00 397,35 für den neuen Traktor.
77100.550410 Kraftfahrzeugsteuer 0,00 189,65 189,65 0,00 189,65 u.a. 160 € für den neuen Traktor. Der Betrag 

wurde in 2017 wieder erstattet, da 
Steuerbefreiung als Kommunalfahrzeug 
beantragt wurde.

Gesamt 22.500,00 24.394,74 1.894,74 333,98 1.560,76

1.560,76 Stand 31.12.2016

 

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 
500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über 
die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Groß Nordende

Information der Bürgermeisterin
für das 2. Halbjahr 2016 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0365/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 09.03.2017 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 21.06.2017 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen Stand 31.12.2016 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 31.12.2016 im Verwaltungshaushalt auf 26.769,37 € und im Ver-
mögenshaushalt auf 1.927,29 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit 26.769,37 € und im Vermögenshaushalt mit 
1.927,29 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
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          Ehmke 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2016)  
 
 
 



EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
43100.590000 Seniorenbetreuung 3.000,00 3.831,06 831,06 0,00 831,06 Die Mehrausgaben für die Seniorenveranstaltungen sind 

größtenteils durch  Mehreinnahmen gedeckt.
46010.500000 Gebäudeunterhaltung 14.099,62 28.938,01 14.838,39 0,00 14.838,39 Brandbeseitigungsarbeiten. Die Ausgaben wurden durch 

die Versicherung erstattet.
46010.520000 Gerätekauf und -unterhaltung 100,00 2.496,86 2.396,86 2.366,87 29,99 Brandbeseitigungsarbeiten Inventar.  Die Ausgaben 

wurden durch die Versicherung erstattet.
63000.713000 Umlage an den 

Wegeunterhaltungsverband
7.300,00 8.430,28 1.130,28 1.130,28 0,00 Der Umlagebeitrag pro m² Straßenfläche wurde von 0,30 € auf 

0,35 € heraufgesetzt
67000.510000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 2.000,00 2.642,41 642,41 0,00 642,41 Mehr Reparaturen an der Straßenbeleuchtung notwendig

70000.713000 Umlage des 
Abwasserzweckverband

43.400,00 44.513,31 1.113,31 1.113,31 0,00 Nachzahlung aus der Abrechnung für 2015  (3.677,31 €)

77100.550110 Betriebsstoffe 0,00 527,47 527,47 0,00 527,47 Kraftstofflieferung 01-10/2016   
77100.550210 Pflege und Reparaturen 0,00 746,73 746,73 0,00 746,73 Reparatur Bremsanlagen des Anhängers, TÜV Gebühren

90000.810000 Gewerbesteuerumlage 6.500,00 14.897,00 8.397,00 0,00 8.397,00 Aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 
rund 16.000 € ist ein höherer Anteil an Bund und Land 
wieder abzuführen

90000.832200 Amtsumlage 93.500,00 94.256,32 756,32 0,00 756,32 Um den Amtsumlagebedarf zu decken war eine Anhebung 
des Amtsumlagesatzes auf 13,26 % erforderlich.

Summe 169.899,62 201.279,45 31.379,83 4.610,46 26.769,37
26.769,37 Stand 31.12.2016

Vermögenshaushalt

13000.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen 14.200,00 16.127,29 1.927,29 1.927,29 Anschaffung einer Rettungsschere und -spreizer   

Summe 14.200,00 16.127,29 1.927,29 0,00 1.927,29
1.927,29 Stand 31.12.2016

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0376/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 11.05.2017 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 21.06.2017 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen Stand 11.5.17 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 11.5.2017 im Verwaltungshaushalt auf 2.431,51 € und im Vermö-
genshaushalt auf 5.708,30 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit 2.431,51 € und im Vermögenshaushalt mit 
5.708,30 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
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          Ehmke 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 11.5.2017)  
 
 
 



EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt

77100.550000 Fahrzeugpflege und 

Reparaturen

1.000,00 3.431,51 2.431,51 0,00 2.431,51 Inspektion Iseki , Reparatur Schlegelhäcksler, Wartung 

Husqvarna Rider 316T     

Summe 1.000,00 3.431,51 2.431,51 0,00 2.431,51

2.431,51 Stand 11.5.2017

Vermögenshaushalt

70000.940001 Sanierung des Kanalnetzes 0,00 5.708,30 5.708,30 0,00 5.708,30 Austausch einer defekten Abwasserpumpe         

Summe 0,00 5.708,30 5.708,30 0,00 5.708,30

5.708,30 Stand 11.5.2017

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Bezeichnung der Haushaltsstelle
Haushaltsstell

e 
Begründung

noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag

davon 

bereits 

genehmigt
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0369/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 03.04.2017 

Bearbeiter: Manuela Farr AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 21.06.2017 öffentlich 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2016 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Groß Nordende 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2016 vom 06.03.2017. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Siehe Anlage. 
 
 
 
Finanzierung: 
 entfällt 
 
 
Fördermittel durch Dritte: entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, 
 
die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016, die im 
Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 984.232,18 € und 
im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 118.614,92 € ab-
schließt, fest. 
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__________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen:   
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung  
Niederschrift der Prüfung der Jahresrechnung am 06.03.2017 mit Stellungnahmen 
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Prüfung der Jahresrechnung 2016 
 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Groß Nordende am 

06.03.2017 
    
Lfd.
Nr. 

Haushaltsstelle / 
Beleg-Nr. 

Datum  Bemerkungen 

 
1 

70000.940000 25.01.2016 Übertrag Haushaltsrest aus Vorjahr: 
Aufstellung Kanalkataster 
Warum wurde ein Haushaltsrest gebildet? 
Antwort: 
Zurzeit erfolgt die Digitalisierung der Daten. 
Eine Schlussrechnung liegt daher noch nicht 
vor. 

 
2 

Schulkostenbeiträge, 
diverse Auszahlungs-
anordnungen 

 Es liegen immer noch keine ausführlichen 
Aufstellungen der Kosten der Uetersener Schulen 
vor. 
Antwort: 
Als Anlage ist eine Aufstellung über die 
Ermittlung der Schulkostenbeiträge 2016 für 
die Uetersener Schulen beigefügt. 

 
3 

dito  Was sind Ersatzschulen? 
Antwort: 
Ersatzschulen sind Schulen in freier 
Trägerschaft z.B. Privatschulen, wie 
Leibnitzschule, Waldorfschule oder 
Schülerschule 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

   















 

Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0368/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 29.03.2017 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/461.2711 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß 
Nordende 

31.05.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 21.06.2017 öffentlich 

 

Jahresrechnung Kinderstube Groß Nordende 2016 
 
Sachverhalt: 
 
Das Amt Geest und Marsch Südholstein hat im Auftrag des Schulvereins Groß Nor-
dende e.V. –Sparte Kinderstube- die anliegende Jahresrechnung 2016 vorgelegt. 
  
Der Anfangsbestand 2016 betrug 14.168,75 Euro. Gesamteinnahmen in Höhe von 
71.833,35  Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 81.690,99 Euro gegenüber. 
Der Endbestand 2016 beträgt dadurch  4.361,11 Euro. Es ergibt sich ein Guthaben 
von 3.361,21 €.  
 
Es ist anzumerken, dass die Mittagsverpflegung in der Kinderstube mit einem Gut-
haben in Höhe von 999,90 Euro abgeschlossen hat. Dieses Guthaben wird nicht mit 
dem Gemeindeanteil verrechnet, da dieses Guthaben ausschließlich durch die El-
ternbeiträge für die Mittagsversorgung entstanden ist.  
 
Gemäß § 5 Abs. 1 des Vertrages zwischen der Gemeinde Groß Nordende und dem 
Schulverein Groß Nordende e.V. über die Finanzierung der Kinderstube werden die 
Kosten der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung und 
Gebäudeversicherung nachträglich mitgeteilt, damit diese in der Jahresrechnung mit 
angegeben werden können. Für das Jahr 2016 betrugen diese Kosten 21.219,34  
Euro (inkl. Mietwert). 
 
Der Gemeinde Groß Nordende sind Gesamtkosten in Höhe von 31.869,15 Euro ent-
standen. Das Guthaben aus dem Jahr 2016 in Höhe von 3.361,21 Euro wird mit der 
nächsten Abschlagszahlung zum 15. August 2017 verrechnet. 
 
Der Zuschuss der Gemeinde pro Kind und Monat  betrug für das Jahr 2016 139,78 
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Euro. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Einnahmen und  Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Das Guthaben in Höhe von 3.361,21 Euro wird bei der Abschlagszahlung zum 
15.08.2017 entsprechend berücksichtigt. Die diesjährigen Ausgaben für die Kinder-
stube Groß Nordende reduzieren sich entsprechend.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel sind in der Jahresrechnung berücksichtigt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Die Jahresrechnung der Kinderstube Groß Nordende für das Jahr 2016 wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
__________________ 
 Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2016 der Kinderstube Groß Nordende 
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0371/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 12.04.2017 

Bearbeiter: Jutta Koopmann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß 
Nordende 

12.06.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 21.06.2017 öffentlich 

 

Kindergartenbeitrag der Kinderstube Groß Nordende ab 01.08.2017 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 24.03.2017 (siehe Anlage) hat der Kreis Pinneberg die Anglei-
chung der Teilnahmebeiträge oder Gebühren der Kindertagesstätten sowie der kin-
dergartenähnlichen Einrichtungen im Kreis Pinneberg zum 01.08.2017 mitgeteilt. 
 
Der Kindergartenbeitrag soll für einen 5 Stunden Elementarplatz 186,00 Euro monat-
lich betragen. Bisher wurde ein Betrag von 184,00 Euro monatlich durch den Kreis 
Pinneberg empfohlen. Dies entspricht einer monatlichen Erhöhung um 2,00 Euro. 
 
Für den Spätdienst wird weiterhin ein Beitrag in Höhe von 18,00 Euro je angefange-
ne halbe Stunde empfohlen. Ein 6 Stunden Elementarplatz kostet somit 222,00 Euro 
monatlich. Hinzu kommt dann der Verpflegungsbeitrag von derzeit 43,00 Euro mo-
natlich. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Sicht der Verwaltung sollte den Empfehlungen des Kreises Pinneberg gefolgt 
werden. Dies würde bedeuten, dass bei der Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg 
der Sozialstaffelausfall in voller Höhe abgerechnet werden kann. Andernfalls wäre 
die Differenz von der Gemeinde Groß Nordende zutragen. 
 
 
Finanzierung: 
entfällt 
 
 

TOP Ö  8TOP Ö  8



Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die 
Gemeindevertretung beschließt, dem Schulverein Groß Nordende zu empfehlen die 
Elternbeiträge für die Kinderstube für das Kindergartenjahr 2017/2018 den Richtlinien 
des Kreises Pinneberg anzupassen. 
 
Ein Betreuungsplatz von 5 Stunden täglich würde dann 186,00 Euro monatlich, ein 6 
Stunden Betreuungsplatz 222,00 Euro monatlich kosten. 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
Empfehlung des Kreises Pinneberg vom 24.03.2017 
 
 
 



 

 

Information über die Höhe der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen für das 
Kindergartenjahr 2017/2018  

im Rahmen der Ermäßigung (Sozialstaffel) durch den Kreis Pinneberg 
 
Die Satzung des Kreises Pinneberg über die Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung in 
Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen im Kreis Pinneberg regelt die Ermäßigung von 
Beiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (0 – 14 Jahre). Im Rahmen 
dieser Regelung werden Beiträge festgelegt, die als Höchstgrenze für Ermäßigungen durch den Kreis 
Pinneberg gelten. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Betreuung und Förderung von 
Schülerinnen und Schülern in Schulen außerhalb des Unterrichtes (z.B. Betreuungsschule, betreute 
Grundschule, offene Ganztagsschule). 
Für die Kindertageseinrichtung muss eine gültige Betriebserlaubnis von der Aufsicht für Kindertages-
einrichtungen bestehen. Beim Besuch einer kindergartenähnlichen Einrichtung muss eine 
Mindestbetreuungszeit von 12 Stunden wöchentlich bestehen. 
Die Träger von Kindertageseinrichtungen können sich an denen vom Kreis Pinneberg im Rahmen der 
Sozialstaffel festgelegten Beiträgen orientieren, entscheiden aber eigenverantwortlich über die Höhe 
der Elternbeiträge. Einige Gemeinden im Kreis Pinneberg bieten über die Sozialstaffel des Kreises 
hinaus eine zusätzliche Ermäßigung an. Näheres hierüber kann Ihnen Ihre Wohnortgemeinde 
mitteilen. 
 
Geschwisterermäßigung (unabhängig vom Einkommen) 
Werden mehrere beitragspflichtige Kinder einer Familie gleichzeitig in Kindertageseinrichtungen im 
Kreis Pinneberg betreut, ermäßigt sich, nach der derzeitigen Regelung, unabhängig vom Einkommen 
der Teilnahmebeitrag bzw. die Gebühr oder der Kostenbeitrag in der Reihenfolge des Alters der 
Kinder 
 

für das 2. Kind um   30 % 
für das 3. Kind um   60 % 
und für alle weiteren Kinder  um 100 % 
 

Über eine mögliche Änderung der Geschwisterermäßigung werde ich Sie ggf. rechtzeitig informieren. 
Es ist keine gesonderte Antragstellung erforderlich. Werden Kinder in verschiedenen Einrichtungen 
betreut, muss ggf. ein Nachweis vorgelegt werden. Die Träger der Kindertageseinrichtungen setzen 
den Geschwisterbeitrag fest und rechnen mit dem Kreis Pinneberg die Ausfallbeträge direkt ab.  
Nähere Informationen zur Geschwisterermäßigung für eine Betreuung in Kindertagespflege erhalten 
Sie bei den Familienbildungsstätten, auf der Internetseite des Kreises Pinneberg und bei den 
zuständigen Mitarbeiter/innen des Kreises Pinneberg. 
 
Ermäßigung nach Einkommen  
Alle Eltern haben die Möglichkeit, einen Ermäßigungsantrag bei ihrer Wohnortgemeinde zu stellen. 
Voraussetzung ist, dass sich der Hauptwohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes im Kreis 
Pinneberg befindet und das Kind bei den/dem antragstellenden Eltern/Elternteil lebt. Die 
erforderlichen Formulare und Informationsmaterial halten die Kindertageseinrichtungen und die 
Wohnortgemeinden vor. Die Bewilligung einer Ermäßigung erfolgt frühestens ab Beginn des Monats, 
in dem der Antrag eingegangen ist. 
 

Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II, SGB XII oder Asylbewerberleistung 
werden auf Antrag beitragsfrei gestellt. 
Für Kinder, die gemäß § 33 SGB VIII in Pflegefamilien leben, ist für jedes Pflegekind nur ein Beitrag 
in Höhe von 15,50 € zu zahlen. Pflegeeltern müssen die entsprechende Bescheinigung in der 
Kindertageseinrichtung vorlegen. 
Für Kinder, die vom Schulbesuch befreit wurden und somit nicht schulpflichtig sind, ist grundsätzlich 
der Beitrag gemäß Richtlinie zu zahlen. Ein Antrag auf Ermäßigung kann gestellt werden. 

- 2 - 
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Die Wohnortgemeinden nehmen die erforderlichen Einkommensberechnungen vor und erteilen die 
Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheide. Unabhängig von der Zahl der Kinder sind insgesamt 80 % 
des errechneten Einkommensüberhanges als Beitrag einzusetzen. Leistungen von anderen Stellen 
sind ggf. vorrangig in Anspruch zu nehmen. Die Kindertageseinrichtung erhält eine Mitteilung über 
den maximal von den Eltern zu entrichtenden Beitrag und fertigt den Beitragsbescheid für die Eltern. 
Eine rückwirkende Bewilligung ist nicht möglich. 
 
Zum Kindergartenjahr 2017/2018 erfolgt gemäß Satzung eine Anpassung der Beiträge. Ab 
01.08.2017 gelten im Rahmen der Ermäßigung durch den Kreis Pinneberg (Sozialstaffel) 
folgende Höchstbeiträge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ein Ganztagsplatz ist ein Platz mit einer Regelöffnungszeit von 8 und mehr Stunden ohne Früh-  

   oder Spätdienst. 
 
Beitrag für Betreuung in kindergartenähnlichen Einrichtungen (ab 12 Std./Woche) 
Beim Besuch einer kindergartenähnlichen Einrichtung muss eine Mindestbetreuungszeit von 12 
Stunden wöchentlich bestehen. Der Stundensatz je Betreuungsstunde in kindergartenähnlichen 
Einrichtungenbeträgt 6,50 €. Das bedeutet für eine Gruppe mit einer Öffnungszeit von 12 Stunden 
pro Woche einen Monatsbeitrag von 78,00 € (12 Stunden x 6,50 €). 
 
Beitrag für Hort mit unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Schul- und Ferienzeit 
Für Hortbetreuung, die während der Schul- und Ferienzeiten verschiedene Betreuungszeiten vorhält, 
wird ein gemittelter Hortbeitrag als Regelbeitrag festgesetzt. Früh- und Spätdienste sind neben dem 
Durchschnittsbeitrag zu entrichten. Bei der Berechnung wird von drei Monaten Ferienzeiten 
(Ganztagsbetreuung) und neun Monaten Schulzeit (jeweilige Teilzeitbetreuung) ausgegangen. 
 
 
Kreis Pinneberg 
Fachdienst Jugend und Bildung 
Team Kindertagesbetreuung 
Förderung von Kindertageseinrichtungen 
Kurt-Wagener-Str. 7 
25337 Elmshorn        Stand: 24.03..2017 

Krippe (0 – 3 Jahre) 
 

Kindergarten (3 – 6 Jahre)  
und Hort (6 – 14 Jahre) 

Betreuungszeit 
in Stunden 

Beitrag 
in € 

Betreuungszeit 
in Stunden 

Beitrag 
in € 

Ganztagsplatz * 450,00 Ganztagsplatz * 300,00 

7,5 423,00 7,5 282,00 

7 396,00 7 264,00 

6,5 360,00 6,5 240,00 

6 333,00 6 222,00 

5,5 306,00 5,5 204,00 

5 279,00 5 186,00 

4,5 252,00 4,5 168,00 

4 225,00 4 150,00 

- - 3,5 132,00 

- - 3 114,00 

Aufschlag für Früh- oder 
Spätdienst  

(pro angefangene halbe Stunde)  

 
27,00 

Aufschlag für Früh- oder 
Spätdienst  

(pro angefangene halbe Stunde) 

 
18,00 



 

Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0381/2017/GrN/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 18.05.2017 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 21.06.2017 öffentlich 

 

Erlass einer Satzung für Sondervermögen der Gemeinde für die 
Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Sachverhalt: 
Mit der Ergänzung des Brandschutzgesetzes (BrSchG) um die § 2 a und 2 b wurden 
für Kameradschaftskassen der Gemeindefeuerwehren und Ortsfeuerwehren gesetz-
liche Regelungen geschaffen. Danach können die Gemeinden durch Satzung Son-
dervermögen für die Kameradschaftspflege bilden. Bereits bestehende Kamerad-
schaftskassen werden als Sondervermögen weitergeführt. 
 
Das Gesetz verpflichtet den Wehrvorstand, für jedes Sondervermögen einen Ein-
nahme- und Ausgabeplan aufzustellen, der alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der 
Aufgaben des Sondervermögens voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu 
leistenden Ausgaben enthält. Darüber hinaus ist eine Sonderkasse einzurichten und 
eine Sonderrechnung zu führen.  
 
Der Einnahme- und Ausgabeplan ist von der Mitgliederversammlung zu beschließen 
und tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Lehnt die Gemeindever-
tretung die Zustimmung zur Einnahme- und Ausgabeplanung der Wehr ab, ist diese 
gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen. 
 
Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres vom Wehrvorstand aufzustellen. Nach Beschlussfassung über 
die Einnahme- und Ausgaberechnung durch die Mitgliederversammlung ist diese der 
Gemeindevertretung vorzulegen. 
 
Gemäß § 2 a BrSchG ist Näheres über den Inhalt und die Ausführung des Einnah-
me- und Ausgabeplans, über die Führung und Beaufsichtigung der Sonderkasse und 
über die Führung der Sonderrechnung durch Satzung zu regeln.  
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In § 2 b BrSchG sind Zuwendungen an die Feuerwehr geregelt. Dabei obliegen die 
Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung ausschließlich 
der Wehrführung und der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. Wertgrenzen 
über die Annahme von Zuwendungen an die Kameradschaftskasse sind in der Sat-
zung zu regeln.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Nach dem Brandschutzgesetz sind die Gemeinden verpflichtet, Inhalt und Ausfüh-
rung des Einnahme- und Ausgabeplans, Führung und Beaufsichtigung der Sonder-
kasse und die Führung der Sonderrechnung satzungsrechtlich zu regeln. Dieser Sit-
zungsvorlage liegt der Entwurf einer Satzung für Sondervermögen der Gemeinde für 
die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr bei, die der Mustersatzung des 
Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein entspricht. Abweichungen von der 
Mustersatzung wären dem Innenministerium zur Zustimmung vorzulegen. Verwal-
tungsseitig wird daher geraten, die Satzung entsprechend der Mustersatzung zu be-
schließen.  
 
Die Mustersatzung sieht Wertgrenzen für Zuwendungen an die Kameradschaftskas-
sen (§ 3), bei der Deckungsfähigkeit und über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 
7) und für die Kassenführung (§ 9) vor, die individuell festzulegen sind. Seitens der 
Wehrführung sind hierzu keine Wünsche geäußert worden, so dass hierzu verwal-
tungsseitig Vorschläge eingearbeitet worden sind. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Bei der Kameradschaftskasse der Feuerwehr handelt es sich um Sondervermögen 
der Gemeinde. Das Sondervermögen wird zukünftig in entsprechenden Übersichten 
im Haushaltsplan der Gemeinde aufzuführen sein.  
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Satzung für Sonder-
vermögen der Gemeinde für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr 
gemäß vorliegendem Entwurf zu beschließen.  
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung für Sondervermögen der Gemeinde 
für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr gemäß vorliegendem Ent-
wurf. 
  
 
 
 
 



 
 
__________________ 
    Ute Ehmke 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Anlagen: 
Entwurf einer Satzung für Sondervermögen der Gemeinde für die Kameradschafts-
pflege der Freiwilligen Feuerwehr 
  
 
 
 





Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Groß Nordende 
 

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Groß Nordende 
 
Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen 
Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21. Juni 2017 folgende 
Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der 
Freiwilligen Feuerwehr Groß Nordende erlassen: 
 
 

§ 1 Kameradschaftskasse 
 
In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine 
Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt 
wird.  
 
 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
 
Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der 
Gemeinde sowie Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des 
Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von 
Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und 
Beiträgen der fördernden Mitglieder.  
 
 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 
 
Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu 
einer Wertgrenze in Höhe von 1.500,-- EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die 
Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung 
übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des 
Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung.  
 
 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 
 
(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der 
Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr 
zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen 
und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für 
das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 
 
(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für 
die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der 
Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen.  
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(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der 
Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der 
Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu 
begründen. 
 

§ 5 Nachtragsplan 
 
Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 
durch Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die 
Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend. 
 
 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 
 
(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in 
künftigen Jahren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur 
Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht 
eingegangen werden. 
 
(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch 
nicht in Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche 
Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von 
wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 
dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht 
überschritten werden.  
 
 

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 
 
(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für 
gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.  
 
(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben 
verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.  
 
(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben 
verwendet werden; § 3 bleibt unberührt.  
 
(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen 
Ausgaben. 
 
(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie 
unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.  
 
(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet 
werden, wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat.  
 
(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
bestimmt die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Ausgaben beträgt 1.000,-- EUR. 
 
 
 



 
§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 

 
(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich 
nur zur Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von 
Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erworben werden.  
 
(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und 
ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu 
achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. 
 
(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und 
Herstellung Ausgaben in Höhe von mindestens 500,-- EUR je 
Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis 
nachzuweisen. 
 
(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit 
nicht gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung 
eines Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend.  
 
 

§ 9 Kassenführung 
 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und 
eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten 
Ausgaben bis zu einer Höhe von 2.500,-- EUR entscheidet die Wehrführung; im 
Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im 
Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 
 
(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und 
sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und 
Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen 
nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare 
Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto 
der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 
 
(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich 
gegliedert, sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie 
deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst 
sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der 
Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise 
zu belegen.  
 
(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 
dieser Satzung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege. 
 
 
 
 
 
 



§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 
 
(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der 
Ausführung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des 
Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie 
Mehrausgaben sind zu erläutern. Die Darstellung der Einnahme- und 
Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und 
Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters 
eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 
Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung.  
 
(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach 
Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. 
 
(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder 
Kassenprüfer zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das 
laufende Kalenderjahr gewählt werden. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer 
dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der 
Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 
 
(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung 
beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der 
Kassenprüfer. 
 
(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 
 
 

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 
 
Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die 
Aufbewahrung erfolgt bei der Gemeinde.  
 
 

§ 12 Schlussbestimmungen 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bei Abweichungen von der Mustersatzung: 
 
Den Abweichungen von der Mustersatzung in den §§ ………. hat das Ministerium für 
Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein nach § 42 
Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG), in der gültigen Fassung, mit Erlass 
vom ………. zugestimmt.  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
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